Auftrag Buchführung und Vollmacht


Name       	__________________________________________________________

Adresse   	__________________________________________________________

erteilt 	 	der RWC Treuhand GmbH, Pilatusstrasse 1a, 5630 Muri AG

den 	Auftrag für die Buchführung XY ab dem Jahr 202X

Die RWC behandelt alle ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen vertraulich. Mit der Übergabe des Jahresabschlusses und der ausgefüllten Steuererklärung ist der Auftrag grundsätzlich beendet. Er kann gemäss untenstehenden Angaben erweitert werden. Dieser Auftrag unterliegt schweizerischem Recht mit Gerichtsstand in 5630 Muri AG. Die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen erfolgt gegen Honorar. Die Abrechnung erfolgt nach zeitlichem Aufwand. Es gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

Auftragsumfang:

· Führung der Buchhaltung / Erstellen Jahresabschluss / div. treuhänderische
Arbeiten
· Ausfüllen der Steuererklärungen und Übergabe an die Auftraggeberin
· Betreuung der Steuererklärungen mit direkter Weiterleitung ans Steueramt. Nachbetreuung und Behandlung weitergehender Arbeiten im Zusammen-hang mit den eingereichten Steuerklärungen bzw. Steuerveranlagungen ab dem Steuerjahr 202X und ff.

Mit diesem Auftrag erteilt die Auftraggeberin im Rahmen des Mandats

der RWC Treuhand GmbH . Pilatusstrasse 1a . 5630 Muri AG

die Vollmacht

in ihrem Namen alle relevanten Auskünfte - insbesonders bei Steuerämtern, Versicherungen, Pensionskassen, Amtsstellen und Banken – einzuholen, die erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und Dispositionen zu treffen. Die Vollmacht bleibt bis zu einem allfälligen Widerruf gültig. Ein Widerruf ist jederzeit durch eingeschriebenen Brief an die RWC Treuhand GmbH möglich. 

Haftungsausschluss
Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den von dem/den Auftraggeber/n gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die RWC nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen mussten teilweise Annahmen getroffen werden. Die konsultierten Quellen erachtet die RWC für zuverlässig, trotzdem kann die RWC für deren Richtigkeit nicht garantieren. Die gemachten Berechnungen sind als Näherungswerte zu betrachten und hängen vom jeweils aktuellen Stand der Gesetzgebung und der Rechtssprechung ab. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Das Steuerbudget (Steuerberechnung) in den Unterlagen dient zur Ermittlung des mutmasslichen Steuerbetrages. Die Berechnung basiert auf den vorhandenen Unterlagen und Informationen und den vom Gemeindesteueramt noch ungeprüften Daten und kann deshalb vom definitiven Steuerbetrag abweichen. Das Resultat stellt keine verbindliche Auskunft dar.


Ort + Datum:	Die Vollmacht-/Auftraggeberin:
								
_____________________	_______________
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